
 

Antrag der SK TED/DIB
vom 3. Juli 2018 

 

Weisung vom 07.02.2018: 

Elektrizitätswerk, Totalrevision Tarif N, Erlass Netzanschlussverordnung; Revision 

Reglement über den Betrieb des Verteilnetzes und die Energielieferung des Elektrizi-

tätswerks der Stadt Zürich (ewz) 

 

 

Antrag des Stadtrats 

1. Es wird eine Netzanschlussverordnung gemäss Beilage (Entwurf vom 29. Januar 2018) 

erlassen. 

2. Das Reglement über den Betrieb des Verteilnetzes und die Energielieferung des Elektri-

zitätswerks der Stadt Zürich (ewz) (AS 732.210) vom 28. Januar 2009 wird wie folgt ge-

ändert: 

2.1.4 Werkvorschriften 

Das ewz erlässt technische Vorschriften für den Anschluss an das Verteilnetz. 

Das ewz erlässt technische Vorschriften in Zusammenhang mit Systemdienstleistungen. 

2.1.5 Anschlüsse in Mittel- und Hochspannung und besondere Anschlüsse 

Der Stadtrat regelt die Voraussetzungen für einen Anschluss in Mittel- und Hochspan-

nung und für besondere Anschlüsse sowie die Grundsätze der Kostentragung. Gestützt 

darauf legt das ewz die Spannungsebene fest und vereinbart die Einzelheiten von Mittel- 

und Hochspannungsanschlüssen sowie besonderen Anschlüssen in einem Vertrag mit 

der Kundin oder dem Kunden. 

2.1.7 Grenzstelle 

Als Grenzstelle zwischen Verteilnetz und Hausinstallation gelten 

a.  bei unterirdischen Netzanschlüssen die Eingangsklemmen des Anschlussüberstrom-

unterbrechers, oder 

b.  bei oberirdischen Netzanschlüssen die Abspannisolatoren des Hausanschlusses. 

Die Grenzstelle ist massgebend für die Zuordnung des Eigentums, der Haftung und der 

Unterhalts- und Instandhaltungspflicht. 

2.1.8 Reduktion der Anschlussleistung 

Wenn die Kundin oder der Kunde während fünf Jahren seit Anschluss an das Verteilnetz 

die Anschlussleistung nicht oder nur bis zu 60 Prozent nutzt, kann das ewz die An-

schlussleistung unter Berücksichtigung einer Reserve angemessen vermindern. 

Bei Anschlüssen, für die eine Zusatzgebühr gemäss Art. 15 Netzanschlussverordnung 

bezahlt wurde, kann das ewz nach zehn Jahren seit Anschluss an das Verteilnetz die 

Anschlussleistung unter Berücksichtigung einer Reserve angemessen vermindern, wenn 

die Anschlussleistung nur bis zu 60 Prozent genutzt wird. 
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Geleistete Netzanschlussbeiträge und Netzkostenbeiträge werden nicht zurückvergütet. 

Wenn das ewz die Anschlussleistung reduziert hat und die Kundin oder der Kunde später 

ein Gesuch um Erhöhung der Anschlussleistung stellt, rechnet das ewz geleistete Netz-

kostenbeiträge an zusätzlich fällige Netzkostenbeiträge an. 

2.2  Bau und Instandhaltung 

2.2.1 Bau und Instandhaltung 

Das ewz baut und unterhält den Netzanschluss ab Netzanschlusspunkt bis zur Grenz-

stelle und hält ihn instand. 

Das ewz entscheidet über den Altersersatz des Netzanschlusses sowie über das Vorge-

hen und die notwendige Instandsetzung bei Beschädigungen. 

2.2.4 Ausführung 

Das ewz bestimmt in Absprache mit der Grundeigentümerin oder dem Grundeigentümer 

oder der Bestellerin oder dem Besteller die Art und die Trassee des Netzanschlusses, 

den Kabelquerschnitt, den Ort der Hauseinführung, die Art und den Standort des An-

schlussüberstromunterbrechers, der Steuer- und Messeinrichtungen mit den entspre-

chenden Kommunikationseinrichtungen sowie den Standort der notwendigen Transfor-

matorenstationen. 

2.3.4 Netznutzungstarife 

Das ewz verrechnet das Netznutzungsentgelt aufgrund der vom Gemeinderat erlassenen 

Tarife. Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer, Zuschläge auf den Übertra-

gungskosten der Hochspannungsnetze gemäss Art. 35 Energiegesetz (EnG, SR 730.0) 

und auf kantonale Leistungsaufträge gestützte Abgaben und Leistungen. Diese Abgaben 

werden zum jeweils gültigen Satz zusätzlich geschuldet. 

2.5.1  Grundsatz 

Abs. 4 aufgehoben 

 

 

Referentin zur Vorstellung der Weisung: Marianne Aubert (SP) 

 

Schlussabstimmung über die Dispositivziffern 1–2 

 

Die SK TED/DIB beantragt Zustimmung zu den Dispositivziffern 1–2. 

 
Zustimmung: Marianne Aubert (SP), Referentin; Präsident Matthias Probst (Grüne), Vizepräsident Michael 

Kraft (SP), Walter Angst (AL) i. V. von Andreas Kirstein (AL), Niyazi Erdem (SP), Markus Kunz 
(Grüne), Elisabeth Schoch (FDP), Ronny Siev (GLP), Dubravko Sinovcic (SVP), Roger Tog-
nella (FDP), Michel Urben (SP), Sebastian Vogel (FDP) 

Abwesend: Guido Hüni (GLP) 



 

3 / 3 

 

 

 

Für die SK TED/DIB 

 

Präsident Matthias Probst (Grüne) 

Sekretär Georg Escher 


